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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp:  A      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7744471 
 
Gebietsname:  Salzach und Inn  
 
Größe: 4838 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Oberbayern 
 
 
 
 
Vogelarten des Anhangs I VS-RL gemäß Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

A612 Luscinia svecica (Erithacus cyanecula) Blaukehlchen 

A229 Alcedo atthis Eisvogel 

A094 Pandion haliaetus Fischadler 

A193 Sterna hirundo Flussseeschwalbe 

A140 Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer 

A234 Picus canus Grauspecht 

A151 Philomachus pugnax Kampfläufer 

A610-B Nycticorax nycticorax Nachtreiher 

A338 Lanius collurio Neuntöter 

A689 Gavia arctica Prachttaucher 

A634-A Ardea purpurea Purpurreiher 

A688-B Botaurus stellaris Rohrdommel 

A081 Circus aeruginosus Rohrweihe 

A074 Milvus milvus Rotmilan 

A176 Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe 

A073 Milvus migrans Schwarzmilan 

A236 Dryocopus martius Schwarzspecht 

A030-B Ciconia nigra Schwarzstorch 

A075 Haliaeetus albicilla Seeadler 

A697 Egretta garzetta Seidenreiher 

A698 Egretta alba Silberreiher 

A038-A Cygnus cygnus Singschwan 

A197 Chlidonias niger Trauerseeschwalbe 

A119 Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn 

A215 Bubo bubo Uhu 

A708 Falco peregrinus Wanderfalke 

A072 Pernis apivorus Wespenbussard 

A617-A Ixobrychus minutus Zwergdommel 
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Zugvögel nach Art. 4 (2) VS-RL gemäß Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

A048 Tadorna tadorna Brandgans 

A168 Actitis hypoleucos Flussuferläufer 

A043 Anser anser Graugans 

A768 Numenius arquata Großer Brachvogel 

A142 Vanellus vanellus Kiebitz 

A055 Anas querquedula Knäkente 

A058-A Netta rufina Kolbenente 

A704 Anas crecca Krickente 

A179 Larus ridibundus Lachmöwe 

A056 Anas clypeata Löffelente 

A604 Larus michahellis Mittelmeermöwe 

A337 Oriolus oriolus Pirol 

A162 Tringa totanus Rotschenkel 

A067 Bucephala clangula Schellente 

A703 Anas strepera Schnatterente 

A705 Anas platyrhynchos Stockente 

A145 Calidris minuta Zwergstrandläufer 

 

 
 
 
Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der Vogellebensräume am Unteren Inn und an der Salzach, die zu den 
bedeutendsten Brut-, Rast-, Überwinterungs- und Mausergebieten im mitteleuropäischen Binnenland 
zählen. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend großer ungestörter Stillgewässerbereiche und 
Nahrungshabitate, insbesondere im RAMSAR-Gebiet „Unterer Inn“. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
fließgewässerdynamischer Prozesse, insbesondere an der Salzach. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
auetypischen Vielfalt an Lebensräumen und Kleinstrukturen mit Au- und Leitenwäldern, Kiesbänken, 
Altgewässern, Flutrinnen, Gräben, Röhrichtbeständen etc. sowie des funktionalen Zusammenhangs 
mit den angrenzenden Gebieten auf österreichischer Seite. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter Gewässer- und Uferlebensräume als international 
bedeutsame Rast- und Überwinterungsgebiete für zahlreiche, vielfach gefährdete Vogelarten, 
darunter Prachttaucher, Nachtreiher, Purpurreiher, Seidenreiher, Silberreiher, Singschwan, 
Trauerseeschwalbe, Goldregenpfeifer, Kampfläufer, Tüpfelsumpfhuhn, Mittelmeermöwe, 
Graugans sowie Zugvogelarten wie Knäkente, Krickente, Löffelente, Kolbenente, Stockente, 
Schellente, Großem Brachvogel, Rotschenkel, Kiebitz und Zwergstrandläufer, insbesondere 
an den Inn-Stauseen sowie im Mündungsgebiet der Salzach in den Inn. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter Gewässer- und Uferlebensräume, großräumiger 
Laubwald-Offenland-Wasser-Komplexe und Auebereiche als Brut- und Nahrungshabitate von 
Seeadler, Fischadler, Rotmilan, Schwarzmilan und Wespenbussard. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung störungsarmer Räume um die Brutplätze, insbesondere zur Brut- und 
Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 300 m für Seeadler und Fischadler; Radius i.d.R. 200 m für Rotmilan, 
Schwarzmilan und Wespenbussard) und Erhalt der Horstbäume. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter Gewässer- und Uferlebensräume, großräumiger 
Laubwald-Offenland-Wasser-Komplexe und Auebereiche als Brut- und Nahrungshabitate des 
Schwarzstorchs. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um den Brutplatz, 
insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 300 m) und Erhalt der Horstbäume. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung individuenreicher Wasservogelbestände als Nahrungsgrundlage für 
Uhu und Wanderfalke. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutbestände des Uhus (vor allem an den Steilhängen) und 
seiner Lebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um den Brutplatz, 
insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 300 m) und Erhalt der Horstbäume. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutbestände von Flussseeschwalbe, Schwarzkopfmöwe, 
Schnatterente, Brandgans und Lachmöwe sowie ihrer Lebensräume. Insbesondere Erhalt von 
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offenen oder lückig bewachsenen Kies- und Sandbänken, Verlandungszonen, deckungsreichen 
Inseln und Uferzonen an nahrungsreichen Stillgewässern, besonders im Bereich der Inn-
Stauseen und im Salzach-Mündungsgebiet. Dort auch Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend 
störungsarmer Areale um die Brutplätze in der Mauser-, Vorbrut- und Brutzeit. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutbestände der Röhricht- und Verlandungsbereiche 
(Rohrweihe, Zwergdommel und Blaukehlchen), insbesondere an den Inn-Stauseen und der 
Salzachmündung sowie in Altwassern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter, reich 
gegliederter Altschilfbestände einschließlich angrenzender Schlammbänke, Gebüsche und 
Auwaldbereiche, auch für die Rohrdommel als Gastvögel. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutbestände von Flussseeschwalbe, Flussuferläufer und 
anderen Fließgewässerarten sowie ihrer Lebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer 
möglichst naturnahen Fließgewässerdynamik mit Umlagerungsprozessen, die zu Sand- und 
Kiesinseln unterschiedlicher Sukzessionsstadien als Bruthabitate führen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung störungsfreier Areale um die Brutplätze in der Vorbrut- und Brutzeit. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Brutvogelbestände der Laubwälder (Grauspecht, 
Schwarzspecht, Pirol) und ihrer Lebensräume. Insbesondere Erhalt der struktur- und 
artenreichen Auwälder sowie Hangleitenwälder an der Salzach und anderer großflächiger Wälder 
mit einem ausreichenden Angebot an Alt- und Totholz sowie mit lichten Strukturen als 
Ameisenlebensräume (Nahrungsgrundlage für die Spechte). Erhalt eines ausreichenden 
Angebots an Höhlenbäumen, auch für Folgenutzer wie die Schellente. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Brutbestands des Neuntöters und seiner Lebensräume, 
insbesondere strukturreiche Gehölz-Offenland-Komplexe mit Hecken und Einzelgebüschen. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der arten-, insbesondere insektenreichen offenen Bereiche, auch 
als Nahrungshabitate von Spechten und Greifvögeln. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Brutbestands des Eisvogels einschließlich seiner 
Lebensräume, insbesondere von Fließgewässerabschnitten mit natürlichen Abbruchkanten und 
Steilufern sowie von umgestürzten Bäumen in oder an den Gewässern als Jagdansitze. 

 


